
Meldungen

Meldung an die Datenschutzaufsicht

Das Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) schreibt die Benennung eines betrieblichen
Datenschutzbeauftragten für viele Einrichtungen der katholischen Kirche in Deutschland und eine entsprechende
Meldung an die zuständige Datenschutzaufsicht vor. Für Datenschutzverletzungen stellen die kirchlichen
Datenschutzaufsichtsbehörden zudem eine Meldeplattform zur Verfügung.

Von dieser Seite des Katholischen Datenschutzzentrums aus erreichen Sie die Meldeplattformen für die Einrichtungen
der nordrhein-westfälischen (Erz-)Diözesen und des Verbandes der Diözesen Deutschlands.

Meldung des/der betrieblichen Datenschutzbeauftragten gemäß § 36 KDG
Meldung einer Datenschutzverletzung an das Katholische Datenschutzzentrum als Aufsichtsbehörde gemäß § 33
KDG

WWW.KATHOLISCHES-DATENSCHUTZZENTRUM.DE
Katholisches Datenschutzzentrum – Körperschaft des öffentlichen Rechts

Page 1
www.katholisches-datenschutzzentrum.de
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